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Mehr Informationen dazu hier:

SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
Das Robert-Koch-Institut ist die Institution mit dem umfangreichsten Wissenspool zu COVID-19. Der 
"Steckbrief" beleuchtet wesentliche epidemiologische und Public Health-relevante Aspekte des 
SARS-CoV-2-Erregers und dient damit als orientierende Literatur-Zusammenfassung. Zwar kann er 
nicht für jeden Gliederungspunkt die Detailtiefe einer systematischen Übersichtsarbeit darstellen, 
bleibt aber für den schnellen Überblick unverzichtbar. Mehr Informationen dazu hier:

Neue AME zum Umgang mit SARS-CoV-2
Das Arbeitsschutzgesetz stellt die Forderung, bei der Gefährdungsbeurteilung spezielle Gefahren 
für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen zu berücksichtigen. Eine aufgrund SARS-
CoV-2 erstellte Arbeitsmedizinische Empfehlung (AME) soll nun Betriebsärztinnen und Betriebs-
ärzten bei der systematischen Beratung zum Arbeitsschutz in Zeiten der Epidemie unterstützen; 
denn für die arbeitsmedizinische Einzelfall-Betrachtung ist nicht die Diagnose entscheidend, 
sondern maßgeblich der Zusammenhang zwischen der individuellen gesundheitlichen Situation 
und der ausgeübten Tätigkeit. 

 

Arbeiten in der Pandemie – Risikoreduzierung für Reha-Kliniken
Nach dem bereits vorgestellten Branchenstandard für medizinische Massagen und in der Physio-
therapie hat die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege nun einen 
Branchenstandard für Reha-Kliniken entwickelt. Dieser Standard basiert auf dem SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und konkretisiert bzw. 
ergänzt die bisher gültigen Arbeitsschutzmaßnahmen. Er ist eine Richtschnur zur Auslegung des 
Arbeitsschutzgesetzes und zeigt auf, wie die betreffenden Arbeitsschutzvorschriften durch tech-
nische, organisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen umgesetzt werden können. 

Senioren im Corona-Lockdown: hohe psychische Widerstandskraft
Seitdem in Deutschland die strikten Maßnahmen wegen COVID-19 ergriffen wurden, gilt die all-
gemeine Aufmerksamkeit insbesondere den sogenannten Risikogruppen - also den Alten und 
Menschen mit besonderen Vorerkrankungen. Eine große repräsentative Studie der Universität 
Leipzig mit über 1.000 Studienteilnehmern zwischen 65 und 94 Jahren belegt nun, dass alte 
Menschen die Maßnahmen des Gesundheitsschutzes in sehr hohem Maße unterstützen. Anders 
als vermutet, erwiesen sich die Senioren in Deutschland im Corona-Lockdown auch mehrheitlich 
als psychisch stabil.
. 
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https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/arbeitsmedizinische-empfehlung-umgang-mit-schutzbeduerftigen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Branchenartikel/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Reha-Klinik_Download.pdf?__blob=publicationFile
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